
ANLAGE NR. 3.222 
GEBIETSBEZOGENE ANLAGE FÜR DAS FFH-GEBIET “MOORWEIDE BEI 

STAPEN“ (EU-CODE: DE 3232-304, LANDESCODE: FFH0253)  

 

Gebietsdaten und Geltungsbereich 

(1) Das Gebiet liegt im Landkreis Altmarkkreis Salzwedel in den Gemarkungen Beetzendorf, 
Gischau und Hohentramm. 

(2) Das Gebiet hat eine Größe von ca. 53 ha. 

(3) Das Gebiet umfasst westlich des Sandkamp und südöstlich des Jeetze-Purnitz-
Verbindungsgrabens, einschließlich der kleinen Waldflächen nord- bzw. nordwestlich 
des Grabens, die Zausen Wiesen, die Ackerfläche der Moorweide bis zur 
Verbindungsstraße Klein Gischau und Stapen mit dem angrenzenden Kleingewässer, 
die Langen Wiesen, die Kurzen Wiesen und die südlich angrenzende Grünlandfläche, 
einschließlich des dortigen Gehölzes, sowie die Wiesen und Gehölze nördlich und östlich 
von Käcklitz. 

(4) Das Gebiet umfasst das Flächennaturdenkmal „Quelliges Wiesenstück bei 
Hohentramm“ (FND0015SAW).  

(5) Das Gebiet ist mit seinen Grenzen entsprechend Kapitel 1 § 2 dieser Verordnung 
dargestellt: 

1. Gebietskarte: FFH0253, 

2. Detailkarten (Maßstab 1:10.000): Kartenblattnummer 096. 

 

Gebietsbezogener Schutzzweck 

Der Schutzzweck des Gebietes umfasst ergänzend zu Kapitel 1 § 5 dieser Verordnung: 
 

(1) die Erhaltung eines Niederungskomplexes innerhalb der Landschaft der Westlichen 
Altmarkplatten mit seinen gebietstypischen Lebensräumen, insbesondere der 
Feuchtwiesen und -weiden, strukturiert durch feuchte Laubwald-Feldgehölze, 
Gehölzreihen und Gräben, 

(2) die Erhaltung oder die Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes 
insbesondere folgender Schutzgüter als maßgebliche Gebietsbestandteile: 

Arten gemäß Anhang II FFH-RL: 

Fischotter (Lutra lutra). 

§ 3 

Gebietsbezogene Schutzbestimmungen 

(1) Für die Jagd gilt neben den Vorgaben gemäß Kapitel 2 § 9 dieser Verordnung: 

 keine Jagdausübung oder Errichtung jagdlicher Anlagen im Umkreis von 30 m um 
erkennbare Fischotterbaue, 



 Jagdausübung auf Nutrias an Gewässern nur als Fallenjagd mit Lebendfallen und 
unter täglicher Kontrolle; Jagdausübung auf Nutrias unter Nutzung von 
Schusswaffen ausschließlich auf an Land befindliche Nutrias. 

 


